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Vorwort 
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Einleitung 

§ 1. Gegenstand der Darstellung 

Gerichtliche Verfahren zur Feststellung und Durchsetzung privater 
Rechte1 finden regelmäßig zwischen zwei Personen statt, die sich zu-
meist als Kläger und Beklagter mit kontradiktorischen Behauptungen 
gegenüberstehen. 

Lediglich die Teilungsverfahren, die actio communi dividundo, die 
actio familiae erciscundae, und ähnlich auch die actio finium regun-
dorum, obschon bei dieser keine Rechtsgemeinschaft aufzuteilen ist2, 

sind von vornherein auf die Beteiligung mehrerer Personen eingerich-
tet. Ihre Formel "quidquid ob eam rem alterum alteri praestare opor-
tet, eius iudex alterum alteri c.s.n.p.a."3 läßt auch bei einer größeren 
Gemeinschaft eine Abrechnung zwischen allen beteiligten Personen zu. 
Im Unterschied zu allen übrigen Aktionen sind diese Klagen als iudicia 
duplicia ausgestaltet. Bei ihnen kann der Richter um der endgültigen 
Auseinandersetzung willen4 jedem Beteiligten Rechte zuerkennen, so 
daß jede Partei sowohl die Rolle des Klägers wie des Beklagten inne-
hat5. Diese Sonderfälle verdienen eine eigene Untersuchung6• 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Personenmehrheit bei 
den kontradiktorischen Streitverhältnissen, die darin besteht, daß auf 
der Aktiv- oder Passivseite mehrere Personen gemeinsam im Verfah-
ren stehen und damit in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes 
Streitgenossen sind7• 

1 Vgl. zur Abgrenzung des Zivilprozesses von den übrigen Verfahren 
Kaser III, 1 f. 

2 Vgl. nur Kaser I, 142 f.; zur actio finium regundorum näher u. § 14. 
a Lenel EP, 208, 211. 
4 Daher ist das Teilungsurteil nichtig, wenn es nicht alle Parteien erfaßt, 

Paul. D. 10.2.27, eod. 48, PS 1.18.4, Kaser III, 265 A. 14. 
5 Kläger ist dabei derjenige, der die Einleitung des Verfahrens beantragt; 

tun dies alle zugleich, so entscheidet über die Klägerrolle das Los, Gai. D. 
5.1.13, Ulp. D. '5.1.14, Kaser III, 148. 

8 S. aber zu bestimmten Situationen, in denen sich Teilnehmer eines 
Teilungsverfahrens ausnahmsweise nicht jeweils als Kläger und Beklagte 
gegenüberstehen, u. § 14. 

7 So jedenfalls in der Sache wohl auch die allgemeine Unterscheidung in 
der Literatur, vgl. Bethmann-Hollweg 466 ff., Wenger 79 f., Kaser III, 151; 
anders rechnet etwa Redenti 9 f ., 64 ff. auch die Parteienmehrheit bei den 
Teilungsklagen hierher. 
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Dabei soll das Interesse vornehmlich der gemeinsamen Rechtsverfol-
gung gelten, die durch eine für alle Beteiligten gemeinsame Formel 
und litis contestatio gekennzeichnet ist und deshalb im klassischen 
Formularprozeß genaugenommen allein die Bezeichnung "Streitgenos-
senschaft" rechtfertigt. 

Daneben kann eine Prozeßverbindung minderer Intensität auch ohne 
eine gemeinsame Formel und ohne gemeinschaftliche litis contestatio 
dadurch zustande kommen, daß sich alle Beteiligten auf denselben Rich-
ter einigen und dieser die formell voneinander unabhängigen Verfah-
ren in der Verhandlung zusammenfaßt. 

Diese Form der Parteienmehrheit soll als formlose, prozeßhäufende 
Streitgenossenschaft von jener förmlichen oder prozeßverbindenden 
Streitgenossenschaft unterschieden werden. 



Erster Teil 

Die freiwillige prozetiverbindende Streitgenossenschaft 

1. Abschnitt 

Die Zulässigkeit der prozetiverbindenden Streitgenossenschaft 
Das V erfahren vor dem Gerichtsmagistrat 

§ 2. Geschichte der Lehrmeinungen 

In der Geschichte der Lehrmeinungen über die Zulässigkeit und die 
Voraussetzungen der förmlichen prozeßverbindenden Streitgenossen-
schaft mit gemeinschaftlicher Formel und gemeinsamer Zitis contestatio 
spiegelt sich das Interesse der verschiedenen Zeitalter für den klassi-
schen Prozeß. 

Dieses Interesse war bei den Juristen des Mittelalters1 und des ge-
meinen Rechts2 verständlicherweise gering. Sie verstanden den Kogni-
tionsprozeß als Grundlage des geltenden Rechts und zweileiten wegen 
des Titels C. 3.40: "de consortibus eiusdem litis" nicht an der Zulässig-
keit der Streitgenossenschaft. 

Erst seit der Untersuchung Bethmann-Hollwegs3 gewann die ge-
schichtliche Entwicklung des Verfahrens in der juristischen Diskussion 
allmählich an Bedeutung. Dabei hat auch Bethmann-Hollweg die Zu-
lässigkeit der Streitgenossenschaft grundsätzlich anerkannt. Nur bei 
den teilbaren, auf ein certum gerichteten Gesamtschuldverhältnissen 
hat er eine Ausnahme gemacht, weil man die Forderung teile, wenn 
man die Namen mehrerer Kläger oder Beklagter in einer gemeinsamen 

1 Vgl. etwa Accursius, Glossa ordinaria, Bde. 1 - 3 (Lugduni 1569), Bd. 4- 5 
(Paris 1566), Bartolus, Opera, 10 Bde. (Venetiis 1590), Commentaria, Cuiacius, 
Opera, 13 Bde. (Prati 1836- 1846), Paratitla in lib. III Cod. Just. und Recita-
tiones in lib. III prioris Cod. Just.; alle zu C. 3.40. 

! Vgl. Planck, Die Mehrheit der Rechtsstreitigkeiten im Prozeßrecht (1844), 
105 ff., Endemann, Das Deutsche Civilprozeßrecht (1868), 255 ff., Wetzell, 
System des ordentlichen Civilprozesses, 3. Aufl. (1878), 824 ff., Castellari in 
Glück (it.), Comment. alle pandette, Bd. 11 (1903), 169 ff., 205 ff., Lux, Die 
Notwendigkeit der Streitgenossenschaft (1906), 3 ff. Man stritt allenfalls um 
die Voraussetzungen der notwendigen Vereinigung. 

3 Der römische Zivilprozeß, Bd. 2, Formulae (1865), 467 ff., 473. 


